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Liebe Bürgerinnen,  

liebe Bürger,

im Einklang mit den bundesweiten Lockerungen 

kehrt auch der Deutsche Bundestag schrittweise 

zur Normalität zurück. Bewährte Abstands- und 

Hygieneregeln genießen nach wie vor oberste Prio-

rität. Wo es räumlich und organisatorisch möglich 

ist, findet die fraktionsinterne Abstimmung wieder 

in Präsenzveranstaltungen statt. Nach  

einigen Wochen sehr starker Fokussierung auf die 

akute Krisenbewältigung kommen nun auch wie-

der andere politische Themen in den Blick. So 

wurden neben einigen „Corona-Gesetzen“ ebenso 

Änderungen am EEG, des Bundesfernstraßengeset-

zes und im Strafrecht beschlossen.  

Trotz des allmählichen Einsetzens einer neuen 

Normalität werden uns die Folgewirkungen von 

Corona noch lang beschäftigen. Dabei ist für uns 

klar, dass nach der Pandemie andere politische 

Antworten gefordert sind als vor der Pandemie. 

Der sich abzeichnende Einbruch bei den gesamt-

staatlichen Steuereinnahmen ist struktureller Na-

tur. „Business as usual“ mit den immer gleichen 

Forderungen nach konjunkturpolitischen Stroh-

feuern wird den Ansprüchen Deutschlands als füh-

rende Technologie- und Industrienation im 21. 

Jahrhundert aber nicht mehr gerecht. Was hindert 

deutsche Unternehmen und öffentliche Verwaltun-

gen bei Digitalisierung, Mobilität und nachhalti-

gem Wachstum weltweit führend zu sein? Darauf 

müssen wir eine politische Antwort finden: Als 

CDU/CSU-Fraktion wollen wir das volle Zu-

kunftspotenzial unserer Gesellschaft heben – für 

das Wohlstandsversprechen 2.0.  

Auch die internationale Politik bleibt von den ne-

gativen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht 

verschont. Fehlender Gesundheitsschutz, harte 

wirtschaftliche und soziale Einschnitte und ein 

sinkender Ölpreis erschweren die Kooperation auf 

globaler Ebene. Angesichts wachsender System-

konkurrenz und politischer Spannungen unter an-

derem zwischen den USA und der Volksrepublik 

China sind Deutschland und Europa mehr und 

mehr auf sich alleine gestellt. Wir stehen gemein-

sam vor der historischen Herausforderung, jetzt die 

Weichen für ein stärker eigenverantwortliches und 

souveränes Europa zu stellen – das bedeutet nicht 

zwangsläufig mehr Europa, sondern vor allem ein 

effizienteres Europa. Deutschland steht als Impuls-

geber bereit. 

Zum eigenverantwortlichen Europa gehört die ei-

gene Verteidigungsfähigkeit Europas. Als bevölke-

rungsreichstes Land der EU hat Deutschland die 

Pflicht, angemessen zu dieser Verteidigung beizu-

tragen. Aus diesem Grund halte ich die Ausschrei-

bung der Tornado-Nachfolge und auch die Debatte 

über bewaffnete Drohnen zur Verteidigung für 

zwingend erforderlich und zur Wahrung des Frie-

dens angemessen. Die Bundeswehr benötigt für 

ihre Aufgaben zur Verteidigung der EU eine ange-

messene moderne Ausstattung. 

Es gab diese Woche noch so viel mehr Themen, die 

es zu besprechen gäbe. Eine kleine Auswahl findet 

sich im weiteren Verlauf dieses Newsletters.  

Viel Vergnügen! 

Herzliche Grüße 

Ihr 
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Blick auf die aktuellen politischen Themen 
Einsätze in Mali • Sozialschutz-Paket II • Schutz der Bevölkerung bei Epidemien • Än-

derung SGB IV • ESM • EEG • Bundesfernstraßengesetz • Strafrecht • Maklerkosten • 

Planungssicherstellung • Grüner Wasserstoff • Daten & Fakten 
 

2./3. Beratung: 

Sozialschutz-Paket II 

ir haben in dieser Woche in zweiter 

und dritter Lesung weitere Maßnah-

men beschlossen, um die sozialen Fol-

gen der Corona-Pandemie abzufedern. Es ist unter 

gewissen Voraussetzungen eine befristete Erhöhung 

des sogenannten Corona-Kurzarbeitergeldes bis 

zum 31. Dezember 2020 vorgesehen: Ab dem vier-

ten Monat des Bezugs soll es auf 70 bzw. 77 Prozent 

und ab dem siebten Monat auf 80 bzw. 87 Prozent 

angehoben werden, wenn die Arbeitszeit um min-

destens 50 % reduziert wurde. Ebenfalls wird der 

Anspruch auf Arbeitslosengeld I für diejenigen um 

drei Monate verlängert, deren Anspruch auf Ar-

beitslosengeld I zwischen dem 1. Mai und 31. De-

zember 2020 enden würde. Nicht zuletzt wird die 

Möglichkeit der Versorgung von Schülern und Kin-

dern in Tageseinrichtungen mit Mittagessen auch 

während der pandemiebedingten Schließung nach 

dem Bildungs- und Teilhabepaket geschaffen.  
 

EUTM Mali & MINUSMA: 

Verlängerung und Ausweitung 

n dieser Woche haben wir über die Verlänge-

rung der Bundeswehr-Mandate für den Ausbil-

dungseinsatz in Mali (EUTM Mali) und die Sta-

bilisierung Malis (MINUSMA) beraten. Das EUTM-

Mali-Mandat sieht entscheidende Veränderungen 

vor. Das betrifft etwa das Einsatzgebiet, welches 

über das Staatgebiet Malis hinaus auch auf die übri-

gen vier Staaten der G5-Sahelzone (Burkina Faso, 

Mauretanien, Niger, Tschad) erweitert wird. 

Deutschland wird mit diesem Mandat sein Engage-

ment weiter nach Zentralmali ausdehnen und die 

Ausbildung im Niger intensivieren. Im Zuge dieser 

Erweiterung wird die personelle Obergrenze von 

bisher 350 auf 450 Soldaten erhöht.  

Die Stabilisierung Malis durch das MINUSMA-

Mandat ist ein Schwerpunkt des deutschen Engage-

ments in der Sahel-Region und ein wichtiges Ziel 

unserer Afrikapolitik. Die Bundeswehr unterstützt 

MINUSMA aktuell insbesondere durch die Bereit-

stellung eines Aufklärungsverbandes mit Objekt-

schutz- und Aufklärungskräften sowie erforderli-

chen Einsatzunterstützungs- und IT-Kräften. Die 

Mandatsobergrenze soll weiterhin bei 1.100 Solda-

ten liegen.  
 

2./3. Beratung: 

„Gesetz zum Schutz der Bevölke-

rung bei einer epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite“ 

ie bereits im letzten Brief aus Berlin an-

gekündigt, wurden aus Anlass der Pan-

demie nun in zweiter und dritter Lesung 

weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Gesund-

heitsschutzes beschlossen. Es wird eine dauerhafte 

Meldepflicht für Erkrankung an und Genesung von 

COVID-19 eingeführt; auch negative Labortests 

müssen künftig gemeldet werden. Damit wird die 

Analyse des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens 

verbessert. Anders als oftmals befürchtet, wird es 

mit diesem Gesetz weder einen Immunitätsnach-

weis noch eine Impfpflicht geben. Weiterhin wird 

der öffentliche Gesundheitsdienst und damit v.a. 
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die rund 375 Gesundheitsämter in ganz Deutsch-

land durch den Bund finanziell unterstützt. Zudem 

wird die Fortführung der Ausbildung und Prüfung 

in Gesundheitsberufen auch in Pandemiezeiten ge-

regelt. Testungen in Bezug auf Covid-19 werden Be-

standteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen 

Krankenversicherung werden. Zudem umfasst das 

Gesetz eine Verpflichtung für Pflegeeinrichtungen, 

ihren Beschäftigten gestaffelte Sonderleistungen 

(Pflegebonus) zu zahlen.  
 

Beratung: 

Grundsatzbeschluss für die Kre-

ditlinie ECCL des ESM 

n dieser Woche haben wir in einem ersten 

Schritt über einen der drei Teile des 540-Milli-

arden-Pakets für Finanzhilfen zur Stabilisierung 

der Eurozone aus ESM, EIB und SURE beraten. 

Beim ESM geht es zunächst um die grundsätzliche 

Ermöglichung der vorsorglichen Kreditlinie ECCL 

(Enhanced Conditions Credit Line), die Mitglied-

staaten in Anspruch nehmen können, um einen 

günstigeren Zinssatz als bei nationaler Kreditauf-

nahme zu erzielen. Das Volumen der ECCL soll 2 

Prozent des BIP des Jahres 2019 des antragstellen-

den Mitgliedstaates betragen (für Italien etwa 39 

Mrd. Euro.). In einem ersten Schritt geht es darum, 

dem deutschen Vertreter im ESM-Gouverneursrat 

das Mandat zu erteilen, dem ECCL-Grundsatzbe-

schluss zuzustimmen. Damit ist noch keine kon-

krete Kreditlinie für einen bestimmten Mitgliedstaat 

verbunden. Diese muss nach Antragstellung eben-

falls vom Plenum des Deutschen Bundestages bestä-

tigt werden.  
 

2./3. Beratung: 

Änderung des Bundesfernstra-

ßengesetzes 

it dem in zweiter und dritter Lesung ver-

abschiedeten Gesetz schaffen wir die ge-

setzliche Grundlage für den Bau von Rad-

wegen auf Brücken im Zuge von Bundesautobahnen 

und als Kraftfahrstraßen ausgewiesenen Bundes-

straßen. Zukünftig sollen etwa Betriebswege auf 

Brücken bedarfsabhängig so gebaut und unterhalten 

werden, dass auf ihnen auch öffentlicher Radver-

kehr stattfinden kann. Ebenfalls vorgesehen ist die 

Verlängerung der Mautbefreiung für Erdgas-Fahr-

zeuge bis zum 31. Dezember 2023. Schließlich re-

geln wir die Möglichkeit für Mobilfunknetzbetrei-

ber, künftig ihre Mobilfunkmasten direkt neben 

Bundesfernstraßen, d.h. auf bundeseigenen Fläche, 

errichten zu können.  

2./3. Beratung: 

Änderung des EEG 

n zweiter du dritter Lesung haben wir kurzfris-

tige Änderungen im Energierecht verabschiedet, 

etwa betreffend Schwierigkeiten bei der Einhal-

tung bestimmter energierechtlicher Fristen und 

Nachweise im Zusammenhang mit der Covid19-

Pandemie. Zudem wird ein Privileg für Bürgerener-

giegesellschaften dauerhaft gestrichen. Künftig kön-

nen alle Bieter bei den Ausschreibungen für Wind-

energieanlagen an Land nur noch für bereits geneh-

migte Projekte ein Gebot abgeben.  
 

2./3. Beratung: 

Verunglimpfung der EU und    

ihrer Symbole strafbar 

ir haben in zweiter und dritter Lesung 

beschlossen, dass die Verunglimpfung 

der Flagge und Hymne der Europäischen 

Union zukünftig strafbar ist. Dabei wird auch der 

Versuch zur Verunglimpfung unter Strafe stehen. 

Der Strafrahmen der neuen Vorschrift orientiert sich 

an den Regelungen zur Verunglimpfung der deut-

schen Flagge und sieht Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder Geldstrafe vor.  
 

2./3. Beratung: 

Planungssicherstellungsgesetz 

as in zweiter und dritter Lesung zur Be-

schlussfassung vorgelegte Gesetz dient 

dazu, in Zeiten der Corona-Krise wichtige 

Planungsvorhaben nicht zu gefährden. Zukünftig 

soll zum Beispiel die ortsübliche oder öffentliche 

Bekanntmachung neben der traditionellen analogen 

Veröffentlichung auch im Internet erscheinen. Au-

ßerdem ermöglichen wir, dass mündliche Verhand-

lungen, Erörterungstermine und Antragskonferen-

zen im Rahmen von Online-Konsultationen abge-

halten werden können.  
 

2./3. Beratung: 

Maklerkosten bei der Vermitt-

lung von Kaufverträgen 

n dieser Woche beschlossen wir in zweiter und 

dritter Lesung Änderungen bei der Verteilung 

der Maklerkosten, die nunmehr im Grundsatz 

zu einer Teilung der Maklercourtage zwischen Ver-

käufer und Käufer führen werden. Damit wird der 
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Tatsache Rechnung getragen, dass Kaufinteressen-

ten in einigen Regionen häufig die volle Provision 

alleine zu tragen haben, ohne dass sie darauf Ein-

fluss haben. Die Möglichkeit, Kosten an die andere 

Partei weiterzureichen, ist zukünftig nur wirksam, 

wenn die weitergereichten Kosten maximal 50 Pro-

zent der insgesamt zu zahlenden Courtage ausma-

chen. Darüber hinaus wird das Maklerrecht in De-

tails modernisiert.  
 

Projektgruppe Afrika-Partnerschaften: 

Stärkung grünen Wasserstoffs 

ls Projektgruppe Afrika-Partnerschaften 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 

wir uns in der vergangenen Woche dem 

grünen Wasserstoff als Zukunftsthema angenom-

men. Unser Ziel ist es, mithilfe neuer Technologien 

und einer veränderten Entwicklungszusammenar-

beit, auf eine klimaneutrale Volkswirtschaft hinzu-

arbeiten. Grüner Wasserstoff wird uns dabei über-

aus behilflich sein können. 

Die Produktion grünen Wasserstoffs sieht in der Ide-

alvorstellung so aus, dass sonnen- und windreiche 

Staaten Afrikas Strom aus erneuerbaren Energien 

produzieren. Mit diesem grünen Strom könnte die 

energieintensive Produktion von Wasserstoff aus 

der Elektrolyse von Wasser CO2-neutral betrieben 

werden.  

Experten gehen von einer Verdopplung des indust-

riellen Wasserstoffbedarfs bis 2030 aus. Er hat das 

Potential zum Öl des 21. Jahrhunderts zu werden, 

nicht nur als Antriebsersatz für Öl. Deutschland 

kann das wissenschaftliche und wirtschaftliche 

Know-How liefern und den grünen Wasserstoff ab-

nehmen. Afrika die Energie und den Wasserstoff 

produzieren und damit den eigenen Bevölkerungen 

wirtschaftliche Perspektiven eröffnen. Es wäre eine 

Win-Win-Situation für Europa und Afrika.  

In unserem Papier „Grüner Wasserstoff als Chance 

für eine Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen Eu-

ropa und Afrika“ haben wir genauen Vorstellungen 

zur Stärkung der Wasserstoffwirtschaft formuliert: 

 Vorlage der Wasserstoffstrategie der                  

Bundesregierung 

 Benennung eines Wasserstoffbeauftragten der 

Bundesregierung zur Koordinierung und       

Bündelung des Aufbaus einer Wasserstoffwirt-

schaft 

 Aufnahme eines Dialogs auf Augenhöhe mit     

afrikanischen Staaten 

 Anpassung des regulatorischen Rahmens auf  

europäischer Ebene 

 EEG-Umlagen-Befreiung der grünen                 

Wasserstoffproduktion  

Gern können Sie sich auf der Internetseite der Pro-

jektgruppe Afrika-Partnerschaften der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion unter www.halloafrika.de wei-

tergehend informieren.  
 

Daten & Fakten: 

Geberkonferenz der EU zur Be-

kämpfung von Corona 

egierungen von mehr als 40 Ländern haben 

auf der Konferenz am 4. Mai ihren finanziel-

len Beitrag zur Unterstützung im Kampf ge-

gen das Coronavirus verkündet. Am Ende kamen 7,4 

Milliarden Euro für die "Global Response"-Initiative 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und weite-

rer Partner zusammen. Die Initiative will alle inter-

nationalen Bemühungen bündeln um Diagnostika, 

Medikamente und Impfstoffe gegen Covid-19 zu er-

forschen, zu produzieren und anschließend gerecht 

zu verteilen. Deutschland beteiligt sich mit 525 Mil-

lionen Euro. (Quelle: bundesregierung.de)  
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